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1. Allgemeine Hinweise 

Der Bereich Soziales und Jugend wird im Teilhaushalt 6 (TH 6) geführt. Er um-
fasst die Produktbereiche   

 31 Soziale Hilfen 
 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe 
 37 Schwerbehindertenrecht und soziales Entschädigungsrecht. 

Die Bezeichnung und Nummerierung der einzelnen Positionen richtet sich nach 
dem Kommunalen Produktplan von Baden-Württemberg sowie den landesein-
heitlichen Vorgaben des Landkreistags und dessen Arbeitskreis Sozialhaus-
halt.  

Je nach Anzahl der Ziffern spricht man von  

Produktbereichen   (2-stellig),  
Produktgruppen   (4-stellig),  
Produkten    (6-stellig) bzw. von 
Unterprodukten  (8-10stellig).  

Die Produktgruppen und Produkte des Teilhaushalts 6 sind im HH-Entwurf auf 
den Seiten 479 bis 535 dargestellt.  

Diese Vorlage richtet den Schwerpunkt auf den Sozialen Leistungsbereich, 
also auf die Einzelfallhilfen. Diese werden unter Ziffer 3. detailliert erläutert. 
Soweit sich Änderungen im Bereich der Freiwilligkeitsleistungen und Zuschüs-
se ergeben, werden diese unter Ziffer 4. dargestellt.  

2. Eckdaten zum Gesamtaufwand Soziale Sicherung 
Der Gesamtaufwand der Sozialen Sicherung ist im HH-Entwurf auf Seite 101 
dargestellt. Er beträgt im HH-Jahr 2015 insgesamt 204,619 Mio. € und erhöht 
sich damit gegenüber dem Plan 2014 um 14,127 Mio. €.  

Der Gesamtaufwand der Sozialen Sicherung umfasst neben dem Ergebnis-
haushalt Soziales und Jugend (TH 6) zusätzlich auch den Status-Quo-Ausgleich 
nach § 22 FAG von 5,639 Mio. € sowie die Umlage an den Kommunalverband 
für Jugend und Soziales (KVJS) in Höhe von 2,387 Mio. €. Die beiden letzteren 
Positionen sind im Teilhaushalt 9 veranschlagt. 

Gegenüber dem Jahr 2014 ist folgende Veränderung erkennbar: 
 

  HH 2015 HH 2014 

• Sozialer Leistungsbereich (Einzelfallhilfen) 152,427 Mio. € 147,427 Mio. € 
• Freiwilligkeitsleistungen u. Zuschüsse (Ergebn.HH) 7,215 Mio. € 7,028 Mio. € 
• Sonstiger Nettoaufwand Soziale Sicherung  

 (Personal- u. Sachk. einschl. Beratungsstellen,   
  ILV, kalk. Kosten, § 22 FAG, KVJS-Umlage, etc)  44,977 Mio. € 36,037 Mio. € 
 
Gesamtaufwand Soziale Sicherung 204,619 Mio. €  190,492 Mio. € 
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Die Erhöhung im Gesamtaufwand Soziale Sicherung um 14,127 Mio. € ist zu rd. ei-
nem Drittel auf den nachfolgend unter Ziffer 3. beschriebenen Anstieg im Sozialen 
Leistungsbereich (+5,000 Mio. €) zurückzuführen. Hinzuzurechnen sind Mittel aus 
dem Bereich Kindertagespflege von netto 2,787 Mio. €, die bisher im Sozialen Leis-
tungsbereich veranschlagt waren und ab 2015 unter dem Sonstigen Nettoaufwand 
Soziale Sicherung geführt werden (vgl. Ausführungen auf Seite 17). 

Eine entscheidende Steigerung erfährt der Haushalt 2015 durch die aktuelle Ent-
wicklung im Bereich Asyl. Zur Beschaffung von geeignetem Wohnraum mussten die 
Mittel für die Gemeinschaftsunterkünfte für Asylbewerber signifikant erhöht werden.  

Steigerungen sind ferner bei den Personal- und Sachkosten zu verzeichnen.  
Neben der allgemeinen Personalkostenentwicklung aufgrund der Tarifabschlüsse 
im öffentlichen Dienst, kommen im Haushalt 2015 gesetzliche Vorgaben wie bei-
spielsweise im Vormundschafts- und Betreuungsrecht zum Tragen. Ferner gibt es 
zusätzlichen Personalbedarf wegen gravierender Aufgabenzuwächse wie z. B. im 
Bereich der Asylbewerberunterbringung. 

3. Sozialer Leistungsbereich (s. auch Anlage 2 zur Vorlage 111/2014 ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Der Nettoaufwand des Sozialen Leistungsbereichs beträgt im Haushaltsentwurf 
2015 insgesamt 152,427 Mio. €. Er erhöht sich gegenüber dem Vorjahr um 
5,000 Mio. € bzw. um 3,39 %. 

Trotz stabiler Wirtschaftslage nehmen die Aufwendungen sowohl in der Ju-
gendhilfe, als auch in der Sozialhilfe und der Eingliederungshilfe für Menschen 
mit Behinderung weiter zu. Dies entspricht dem landes- und bundesweiten 
Trend und hat seine Ursache in konjunkturunabhängigen Faktoren, wie den ta-
rifbedingten Vergütungserhöhungen sowie steigenden Fallzahlen.  

In den Jahren 2011 bis 2014 hatten sich Kostenanstieg und Entlastung im Sozia-
len Leistungsbereich in etwa die Waage gehalten, weil gleichzeitig die Bundes-
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erstattung für die Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung schritt-
weise auf 45 % in 2012, 75 % in 2013 und 100 % ab 2014 angehoben wurde. 

Für die Mittelanmeldungen zum HH-Entwurf 2015 wurde eine gleichbleibend 
gute Arbeitsmarktsituation unterstellt. Alle Erträge wurden auf hohem Niveau 
veranschlagt; die Aufwendungen wurden dagegen äußerst knapp kalkuliert. 
Wie bereits im Vorjahr wurden in der Eingliederungshilfe für Menschen mit 
Behinderung, in der Hilfe zur Pflege und in der Jugendhilfe Steigerungsraten 
von unter 2 % angesetzt.  

Folgende Punkte wurden i. R. d. Mittelveranschlagung nicht berücksichtigt und 
stellen daher ein Haushaltsrisiko dar: 

- Es ist mit Nachzahlungen an die AOK von rd. 0,900 Mio. € zu rechnen  
(s. Produkt 31.10.03 auf Seite 7). 

- Die Planungen im Bereich Asyl basieren auf dem Stand zum Zeitpunkt der Mittel-
anmeldung im Juni 2014. Die seitherige Entwicklung blieb unberücksichtigt. 

- Für den Soziallastenausgleich nach § 21 FAG sind Erträge von 0,185 Mio. € ver-
anschlagt. Die aktuelle Modellrechnung geht von 0 € aus (s. Produkt 31.10.05 
Seite 8) 

 
Bezogen auf die einzelnen Produktgruppen ergibt sich gegenüber dem Jahr 
2014 folgendes Bild: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
*)  Wegen einer Änderung im Berechnungsmodus zum Finanzausgleich nach § 29c Finanzaus-

gleichsgesetz (Förderung der Kleinkindbetreuung) sind die zugehörigen Betriebsausgaben 
von netto 2,787 Mio. € im HH 2015 außerhalb des Sozialen Leistungsbereichs zu veranschla-
gen. 

Die bedeutsamsten und kostenintensivsten Hilfen werden nachfolgend ausführ-
lich dargestellt. 

Pro-
dukt-

gruppe 

Leistungsbereich 
 
 

Plan 2015 
netto 

in Mio. € 

Plan 2014 
netto 

in Mio. € 

Verände-
rung  

 

31.10 

Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII  
(z.B. Sozialhilfe einschl. Eingliederungshilfe für 
beh. Menschen, Grundsicherung im Alter und bei 
Erwerbsmind., Hilfe f. Blinde u. a.) 

82,910 79,355  + 4,48 % 

31.20 Grundsicherung nach SGB II   31,932   30,680  + 4,08 % 

31.30 Hilfen für Flüchtlinge und Aussiedler   3,100   2,731 + 13,51 % 

31.50 Leistungen nach dem Bundesversorgungsge-
setz (Kriegsopferfürsorge u.a.)   0,206   0,174  +18,39 % 

31.90 Bildung und Teilhabe nach § 6b Bundeskin-
dergeldgesetz   0,560   0,470  + 19,15 % 

36.20 Allgemeine Förderung junger Menschen   0,030   0,030  +/-0,00 % 

36.30 Hilfen f. junge Menschen und ihre  
Familien 30,779 29,908  + 2,91 % 

36.50 *) Förderung v. Kindern in Tageseinrichtungen 
und Tagespflege 2,180 3,380 - 35,50 % 

36.90 Unterhaltsvorschussleistungen 0,730 0,700 +  4,29 % 

 Sozialer Leistungsbereich insgesamt 152,427 147,427  +  3,39 % 
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3.1. Produktbereich 31 - Soziale Hilfen  

3.1.1. Erläuterung einzelner Produktgruppen, Produkte und Unter- 
produkte 
Produkt  31.10.01 – Hilfe zur Pflege 

Die Hilfe zur Pflege umfasst alle ambulanten und stationären Maßnahmen, die die 
notwendige Pflege sicherstellen, die Beschwerden des Hilfesuchenden erleichtern 
sowie die Pflegebereitschaft der Pflegeperson erhalten. Die Hilfe zur Pflege ist 
nachrangig gegenüber den Leistungen der Pflegeversicherung zu gewähren. 

Die Aufwendungen steigen im Jahr 2014 v. a. im stationären Bereich aufgrund 
von Fallzahlen- und Vergütungserhöhungen überdurchschnittlich an, so dass 
zum Jahresende 2014 von einer Überschreitung des Netto-Planansatzes von 
16,806 Mio. € um 0,500 Mio. € auszugehen ist.  
Der Planansatz für 2015 wurde daher auf 17,596 Mio. € angehoben.  
 
Nachfolgendes Schaubild zeigt die Entwicklung seit dem Jahr 2006: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Produkt  31.10.02 – Eingliederungshilfe für Menschen mit Behinderung 

Die Eingliederungshilfe umfasst sämtliche ambulante, teilstationäre und statio-
näre Hilfen für Menschen mit Behinderung. Das Hilfeangebot geht von der In-
tegration von Kindern in Kindertageseinrichtungen, über Schulbesuch bis zur 
Ausbildung und bietet Maßnahmen zur Unterstützung bei der Arbeit und Be-
schäftigung. Daneben werden Wohnformen im ambulant betreuten Wohnen, 
das Wohnen in Heimen und die pflegerische Versorgung der Menschen mit 
Behinderung in Einrichtungen finanziert.  

In 2015 sind für die Eingliederungshilfe 57,140 Mio. € veranschlagt. Hinzu 
kommt bei stationären Maßnahmen der in der Einrichtung erbrachte Lebensun-
terhalt mit 0,500 Mio. € (anteilig Produkt 31.10.05.01) bzw. die erbrachte Grund-
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sicherung im Alter und bei Erwerbsminderung in Höhe von 4,000 Mio. € (anteilig 
Produkt 31.10.05.02). Letztere wird seit dem Jahr 2014 in voller Höhe vom Bund 
erstattet. Mit Gesamtaufwendungen von netto 61,640 Mio. € stellt die Eingliede-
rungshilfe nach wie vor die finanziell bedeutendste Leistung im SGB XII dar. 

Für die Planansätze 2015 wurde ausgabenseitig mit Fallzahlensteigerungen 
und Vergütungserhöhungen von insgesamt unter 2 % kalkuliert. Die Einnah-
men wurden auf hohem Niveau veranschlagt. Ob diese Annahmen eingehalten 
werden können, bleibt abzuwarten.  

Zum Jahresende 2014 ist aus heutiger Sicht in der Eingliederungshilfe ein-
schließlich HLU- und Grundsicherungsanteil bei stationären Maßnahmen netto 
mit einer Unterschreitung der Planansätze von 59,180 Mio. € um voraussicht-
lich 0,750 Mio. € zu rechnen. Ursächlich hierfür sind letztmalig Mehrerträge aus 
Nachzahlungen des Landes an BAföG-Leistungen bei Internatsunterbringung 
behinderter Schüler. 

Seit 2006 ist folgende Entwicklung zu verzeichnen:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Als ein Ergebnis des Koalitionsvertrages zur 18. Legislaturperiode des Deut-
schen Bundestages soll mit Verabschiedung des Bundesleistungsgesetzes zur 
Regelung der Leistungen für Menschen mit Behinderung eine Entlastung der 
Kommunen um jährlich 5 Mrd. € erfolgen.  

Bis zur Verabschiedung des Bundesleistungsgesetzes, das voraussichtlich erst 
2018 in Kraft treten wird, wurde den Kommunen übergangsweise eine Entlas-
tung von jährlich 1 Mrd. € zugesagt. Entgegen anfänglichen Erwartungen wird 
diese sogenannte „Übergangsmilliarde“ nicht bereits in 2014, sondern erst ab 
dem Jahr 2015 gewährt. Auf das Land Baden-Württemberg entfallen davon 
jährlich 105 Mio. €. 

RE 2006 RE 2007 RE 2008 RE 2009 RE 2010 RE 2011 RE 2012 RE 2013 Plan 2014 Plan 2015
Ausgaben 51.599.059 53.393.203 55.108.827 58.232.505 60.641.167 62.151.935 64.371.801 66.845.267 67.980.000 70.850.000
Nettoaufwand 44.122.302 44.791.380 46.691.463 50.284.466 52.790.885 53.184.188 55.673.501 54.977.017 59.180.000 61.640.000
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Der vom Bundeskabinett hierzu am 20.08.2014 beschlossene Gesetzentwurf 
sieht eine Verteilung je zur Hälfte über eine Erhöhung des kommunalen 
Umsatzsteueranteils im FAG sowie über eine Erhöhung der Bundesbeteili-
gung an den Kosten der Unterkunft und Heizung nach SGB II vor. Bei Re-
daktionsschluss zum HH-Entwurf war die Verteilung noch unklar und eine Ver-
anschlagung daher nicht möglich. Die Mehrerträge werden daher in das Ände-
rungsverzeichnis aufgenommen. Laut Mitteilung des Landkreistags sollen nun 
tatsächlich rd. 69 Mio. €, also rd. zwei Drittel, an die Städte und Gemeinden 
fließen und nur ein Drittel mit rd. 36 Mio. € an die Stadt- und Landkreise. Im 
Landkreis Esslingen bedeutet dies eine Entlastung der Städte und Gemeinden 
im Gesamtbetrag von rd. 3,270 Mio. €, während der Landkreis lediglich rd. 
1,759 Mio. € an Entlastung erfährt. Da der Landkreis die Kosten für die Einglie-
derungshilfe fast ausnahmslos alleine zu tragen hat, ist der unmittelbare Sach-
zusammenhang zwischen Entlastung und Eingliederungshilfe für Menschen mit 
Behinderung nicht mehr gewahrt. 

Mit den meisten Einrichtungen wurden 2014 neue Vergütungsvereinbarungen 
getroffen. Nachdem diese in der Regel der Laufzeit des Tarifvertrages ange-
passt werden, wurde die zweite Erhöhung für das Jahr 2015 bereits mit ver-
handelt.  

Ab dem Schuljahr 2015/16 soll die Sonderschulpflicht abgeschafft werden und 
somit der Schritt zum inklusiven Schulbesuch für Schülerinnen und Schüler mit 
Behinderung ermöglicht werden. Erste Eckpunkte der Landesregierung wurden 
bekannt gegeben, allerdings ist die Finanzierung noch ungeklärt. Derzeit ist 
noch nicht absehbar, wer die Kosten für die Umbauten an den allgemeinbil-
denden Schulen und die der Schulassistenten bezahlt. Sofern das Land den er-
forderlichen Ausgleich nicht anerkennt und damit dem Konnexitätsprinzip nicht 
Rechnung trägt, muss mit einer Kostensteigerung in der Eingliederungshilfe ge-
rechnet werden. 

Auf Grund des demographischen Wandels steigt die Zahl der Erwachsenen, 
die Unterstützung im Wohnen benötigt. Des Weiteren treten immer mehr Werk-
stattbesucher in den Ruhestand, die einer Tagesstruktur bedürfen.  

Der Ausbau inklusiver Angebote für alle Alters- und Lebensbereiche steht wei-
terhin im Fokus und wird zu kontinuierlicher Kostensteigerung führen. 

Produkt  31.10.03 – Hilfen zur Gesundheit 

In diesem Produkt sind alle Krankenbehandlungskosten gebündelt. Es sind dies 
die Hilfe zur Gesundheit nach SGB XII, die Krankenhilfe nach § 264 SGB V  
sowie die Krankenhilfe nach § 276 LAG. 

Der Planansatz 2014 von 1,651 Mio. € war zu knapp kalkuliert und wird nach 
heutiger Einschätzung voraussichtlich um rd. 0,200 Mio. € überschritten wer-
den. Für 2015 wurden 1,820 Mio. € eingeplant.  

Weder in der Hochrechnung 2014 noch im HH-Entwurf 2015 sind zu erwarten-
de Nachzahlungen an die AOK für betreute Sozialhilfeempfänger/innen nach  
§ 264 SGB V berücksichtigt. Aufgrund eines Urteils des Bundessozialgerichts 
im Musterstreitverfahren gegen die Stadt Stuttgart vom 12.11.2013 ist die  
1-jährige Ausschlussfrist gem. § 111 SGB X auf die Kostenerstattung der Sozi-
alämter an die Krankenkassen für Versicherte nach § 264 SGB V nicht anzu-
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wenden. Die AOK Baden-Württemberg wird daher die im Jahr 2006 landesweit 
auf 18 Mio. € bezifferten Nachforderungen geltend machen. Auf den Landkreis 
Esslingen entfallen hiervon schätzungsweise 0,900 Mio. €. Da derzeit nicht 
feststeht, wann diese Beträge gefordert werden, blieben sie außer Betracht. 
Die AOK wartet noch ein zweites Urteil des BSG gegen den Rems-Murr-Kreis 
ab. Es ist aber davon auszugehen, dass dieses gleich lauten wird und diese 
Nachzahlungen ganz oder teilweise noch in 2014, jedoch spätestens 2015 er-
gebniswirksam werden. 

Produkt  31.10.05 –  Hilfe zum Lebensunterhalt und zur Grundsicherung  
im Alter und bei Erwerbsminderung 

Direkt auf dem Produkt 31.10.05 wird der Soziallastenausgleich nach  
§ 21 FAG vereinnahmt. Durch den Soziallastenausgleich wird die Differenz zwi-
schen dem örtlichen Sozialhilfenettoaufwand und dem Landkreisdurchschnitt zu 
40 % ausgeglichen. 

Die Zuweisung wird im Jahr 2014 nur 0,155 Mio. € betragen und damit um rd. 
0,386 Mio. € unter dem Planansatz liegen.  

Im HH-Entwurf 2015 sind 0,185 Mio. € veranschlagt. Erst nach Redaktions-
schluss ging der Verwaltung der Testbescheid des Statistischen Landesamtes 
für das Jahr 2015 zu, wonach der Landkreis Esslingen erstmals seit Jahren 
keinen Soziallastenausgleich mehr erhalten wird.  

Diese positive Entwicklung spiegelt sich auch im Haushaltsvergleich des Land-
kreistages der letzten Jahre wider. Im Jahr 2014 belegt der Landkreis Esslingen 
trotz urbaner Prägung bei den Aufwendungen in der Sozial- und Jugendhilfe  
einen Platz im oberen Drittel aller 35 Landkreise in Baden-Württemberg. Die mit 
Nachdruck verfolgten Maßnahmen wie Prävention und Fallmanagement zeigen 
nachhaltige Wirkung. 

Die Aufwendungen und Erträge der beiden Leistungsarten Hilfe zum Lebens-
unterhalt sowie Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung werden in 
folgenden zwei separaten Unterprodukten geführt: 

Unterprodukt  31.10.05.01 – Hilfe zum Lebensunterhalt  

In diesem Unterprodukt werden Leistungen zur Sicherung des Lebensunter-
halts innerhalb und außerhalb von Einrichtungen verbucht (3. Kapitel SGB XII), 
soweit die Betroffenen weder Leistungen als Arbeitsuchende nach SGB II, 
noch Leistungen der Grundsicherung im Alter oder bei dauernder voller Er-
werbsminderung erhalten. Die Leistung umfasst auch den Lebensunterhalt in 
Einrichtungen, z. B. bei der Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwie-
rigkeiten oder bei stationärer Eingliederungshilfe für behinderte Menschen. 

Das Produkt Hilfe zum Lebensunterhalt verläuft im Wesentlichen unauffällig 
und zeigt lediglich natürliche Schwankungen. Der Planansatz 2014 von  
1,713 Mio. € wird voraussichtlich geringfügig überschritten. Für 2015 wurden 
1,796 Mio. € veranschlagt. 
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Unterprodukt  31.10.05.02 –  Hilfe zur Grundsicherung im Alter und bei 
Erwerbsminderung nach dem SGB XII 

In diesem Unterprodukt werden Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhalts 
an Personen veranschlagt, die die Altersgrenze überschritten haben oder dauer-
haft voll erwerbsgemindert sind (4. Kapitel SGB XII). Die Leistungen umfassen 
auch die Sicherung des Lebensunterhalts in Einrichtungen, z. B. bei stationärer 
Pflege oder bei stationärer Eingliederungshilfe für behinderte Menschen. 

Der Bund hat die Kosten der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminde-
rung schrittweise zu 15 % im Jahr 2011, 45 % in 2012, 75 % in 2013 und voll-
ständig ab 2014 übernommen. Dies war eine notwendige Entlastung der Kom-
munen, da die Aufwendungen in diesem Bereich nach wie vor überproportional 
ansteigen. Im Landkreis Esslingen sind im Jahr 2014 insbesondere im ambu-
lanten Bereich Fallzahlenzuwächse von rd. 5 % zu verzeichnen. 
Die Bruttoaufwendungen werden zum Jahresende 2014 voraussichtlich 21,800 
Mio. € betragen. Einschließlich der Bundeserstattung ist von einem plankonfor-
men Haushaltsvollzug mit einem Nettoaufwand von 0,200 Mio. € auszugehen.  

In 2015 sind Bruttoaufwendungen in Höhe von 17,000 Mio. € im ambulanten 
und 6,100 Mio. € im stationären Bereich, insgesamt somit 23,100 Mio. € veran-
schlagt. Einschließlich der Bundeserstattung ergibt sich für das Jahr 2015 ein 
Nettobedarf von 0,123 Mio. €. Trotz voller Kostenerstattung verbleibt ein gerin-
ger Nettobedarf, was damit zusammenhängt, dass im laufenden Jahr zeitver-
setzt jeweils der, i. d. R. niedrigere, Dezember des Vorjahres erstattet wird.  

Da der Bund seit 2013 mehr als 50 % der Nettoaufwendungen trägt, wird diese 
Aufgabe als Bundesauftragsverwaltung wahrgenommen. Eine erste Prüfung 
durch das Prüfungsamt des Bundes in Stuttgart wurde vom 10.03. bis 14.3.2014 
vorgenommen. Nennenswerte Beanstandungen ergaben sich nicht. Es wurde 
eine ordnungsgemäße Aufgabenerfüllung bescheinigt.  

Nachfolgendes Schaubild zeigt die Entwicklung seit 2006: 
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Produktgruppe 31.20 -  Grundsicherung f. Arbeitsuchende nach dem SGB II  

Mit Einführung des Arbeitslosengeldes II ab 01.01.2005 wurde der Landkreis Kos-
tenträger für die Kosten der Unterkunft, für die einmaligen Beihilfen sowie für die Be-
ratung und psychosoziale Betreuung dieses Personenkreises. Seit 01.01.2011 ent-
hält diese Produktgruppe ferner Leistungen für Bildung und Teilhabe. 

Dank einer stabilen Konjunktur bewegt sich die Zahl der Bedarfsgemein-
schaften (BG) in der Grundsicherung für Arbeitsuchende nach SGB II auf dem 
Niveau des Vorjahres. Mit Stand 31.08.2014 waren es im Landkreis Esslingen 
10.258 BG; der Jahresdurchschnitt beträgt im Zeitraum Januar bis August 2014 
10.264 Haushalte. Wie bereits in den Vorjahren sind die Aufwendungen für die 
Kosten der Unterkunft und Heizung (KdU) einer gewissen Steigerung unterwor-
fen, was auf höhere Mieten und insbesondere höhere Mietnebenkosten zu-
rückzuführen ist. Diese Entwicklung war vorhersehbar und ist im Planansatz 
2014 berücksichtigt, so dass nach heutiger Einschätzung zum Jahresende 
2014 die für die KdU veranschlagten Mittel auskömmlich sein werden.  

Der Planung für das Haushaltsjahr 2015 wurde eine weiterhin stabile Wirtschaft 
und eine entspannte Lage am Arbeitsmarkt unterstellt mit einer relativ konstan-
ten Zahl an BG. Genau wie in 2014 werden sich aber die Miet- und Mietneben-
kosten auch in 2015 weiter erhöhen. Ferner wird zum 01.01.2015 erneut der 
Regelsatz angehoben, was indirekt bei Empfängern aufstockender Leistungen 
höhere kommunale Aufwendungen an KdU nach sich zieht. Aus diesen Grün-
den waren die Kosten der Unterkunft und Heizung gegenüber dem Planansatz 
2014 um 0,965 Mio. € auf 49,740 Mio. € anzuheben. 

Die Leistungen für Bildung- und Teilhabe verlaufen in 2014 plangemäß und 
werden im Jahr 2015 dem Niveau des Vorjahres entsprechen. Für 2015 sind da-
her unverändert  Mittel von 1,300 Mio. € eingeplant.  

Die nachfolgenden beiden Grafiken geben einen Überblick über die Entwick-
lung der Leistungen für Grundsicherungsempfänger nach SGB II 
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Bezeichnung Ansatz 2015 Ansatz 2014 RE 2013

Bundesbeteiligung 17.473.500 €                  17.120.500 €                  18.090.961 €                  

Kostenbeitrag 490.000 €                      490.000 €                       508.944 €                       

SGB II Wohngeldentlastung 2.500.000 €                    3.100.000 €                    4.790.756 €                    

Erträge 20.463.500 €                 20.710.500 €                  23.390.661 €                  

Kosten der Unterkunft 49.740.000 €                  48.775.000 €                  47.729.740 €                  

Lstg. Eingliederung 655.000 €                      615.000 €                       741.336 €                       

Einmalige Leistungen 700.000 €                      700.000 €                       702.369 €                       

Bildung und Teilhabe SGB II 1.300.000 €                    1.300.000 €                    1.146.428 €                    

Aufwendungen 52.395.000 €                 51.390.000 €                  50.319.873 €                  

Nettoaufwand 31.931.500 €                  30.679.500 €                  26.929.212 €                   
Die Zuweisung des Landes aus der Weiterleitung der Wohngeldentlastung 
nach dem SGB II beläuft sich im Jahr 2014 auf 3,367 Mio. €. Sie liegt damit um 
0,267 Mio. € über dem Planansatz. Da sich der Landesanteil an der Sonderer-
gänzungszuweisung Ost von 71,1 Mio. € im Jahr 2014 auf 77,9 Mio. € in 2015 er-
höht, reduziert sich der Betrag, der an die Kommunen weitergereicht wird, ent-
sprechend. Für das Jahr 2015 wurden daher 2,500 Mio. € veranschlagt. 

Die Bundesbeteiligung an den Kosten der Unterkunft und Heizung (§ 46 
Abs. 5 SGB II) betrug in Baden-Württemberg in den Jahren 2011 bis 2013  
34,4 %. Mit Wegfall der Mittel für die Schulsozialarbeit zum Jahresende 2013 ver-
ringerte sie sich ab dem Jahr 2014 auf 31,6 %.  
Hinzu kommt die Erstattung des Bundes für die Leistungen der Bildung und Teil-
habe nach § 28 SGB II sowie nach § 6b Bundeskindergeldgesetz (BuT), die sich 
ebenfalls auf der Basis der erstattungsfähigen Kosten der Unterkunft und Heizung 
nach SGB II errechnet. In den Jahren 2011 und 2012 betrug diese Quote zu-
nächst 5,4 %. Seit dem Jahr 2013 erfolgt eine jährliche Revision des Erstattungs-
satzes auf der Grundlage der tatsächlichen BuT-Nettoaufwendungen des Vorjah-
res. Da die tatsächlichen Aufwendungen der Leistungen für Bildung und Teilhabe 
niedriger waren als die vom Bund dafür bereit gestellten Mittel, verminderte sich 
die Quote für das Jahr 2013 von 5,4 % auf 3,7 %.  
Für das Jahr 2014 und vorläufig für das Jahr 2015 hat der Bund den Anteil an den 
KdU, der für das Bildungs- und Teilhabepaket vorgesehen ist, für Baden-
Württemberg auf 4,3 % festgesetzt.  
Somit ergäbe sich rechnerisch zunächst eine Quote von insgesamt 35,9 %  
(31,6 % + 4,3 %) für 2014 und vorläufig für 2015. Nach der Neuregelung des  
§ 5 Abs.1a  AG SGB II soll innerhalb Baden-Württembergs zusätzlich eine kreis-
scharfe Abrechnung der tatsächlichen BuT-Aufwendungen erfolgen. Da die Auf-
wendungen für Bildung und Teilhabe im Landkreis Esslingen bisher unter dem 
Landesdurchschnitt lagen, ist mit einer Absenkung der auf den Landkreis Esslin-
gen entfallenden Mittel zu rechnen. Berechnungen des Landes liegen noch nicht 
vor, weshalb für den Haushalt 2015 unverändert die vorläufige Quote aus dem 
Jahr 2014 mit insgesamt 35,3 % (31,6 % + 3,7 %) angenommen wurde. Der 
Planansatz für die Bundeserstattung an den KdU beträgt somit insgesamt  
17,474 Mio. €. 

In diesem Zusammenhang sei darauf hingewiesen, dass der Bund weiterhin auf 
den strittigen Ausgleich der Mehr-/Minderleistungen für Bildung und Teilhabe auch 
des Jahres 2012 beharrt und hierzu in den Monaten März bis Mai 2014 einen ent-
sprechenden einseitigen Einbehalt vorgenommen hat. Im Landkreis Esslingen be-
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trug der Einbehalt 0,775 Mio. €. Nach übereinstimmender Rechtsauffassung der 
Länder ist eine ausreichende Ermächtigungsgrundlage für das Jahr 2012 nicht 
gegeben. Einige Länder beabsichtigen auf dem Rechtsweg gegen diesen Einbe-
halt vorzugehen und bereiten eine Klage vor.  

Zur weiteren Erhöhung der Bundesbeteiligung an den Kosten der Unterkunft 
in Zusammenhang mit der „Übergangsmilliarde“ zur Entlastung der Kommunen 
von den Aufwendungen der Eingliederungshilfe für Menschen mit Behinderung 
wird auf die Ausführungen auf Seite 6 und 7 verwiesen. Da zwischen dem Bund 
und den Kommunen keine unmittelbaren Finanzbeziehungen bestehen, leistet der 
Bund die Erstattung über den Weg einer höheren Beteiligungsquote an den Kos-
ten der Unterkunft nach § 46 Abs. 5-8 SGB II, obwohl inhaltlich kein unmittelbarer 
Sachzusammenhang mit diesen Leistungen besteht. Die Zuweisung von voraus-
sichtlich 1,759 Mio. € wird ins Änderungsverzeichnis aufgenommen. 

Bezogen auf die gesamte Produktgruppe 31.20 ist nach heutiger Einschät-
zung davon auszugehen, dass der Netto-Planansatz zum Jahresende 2014 
nicht überschritten wird.  
Der Netto-Planansatz in Produktgruppe 31.20 wurde unter Berücksichtigung al-
ler vorstehend beschriebener Faktoren von insgesamt netto 30,680 Mio. € in 
2014 auf 31,932 Mio. € im HH-Entwurf 2015 angehoben. 

Produktgruppe 31.30 – Hilfen für Flüchtlinge und Aussiedler  

Die Aufwendungen für Flüchtlinge steigen infolge der exorbitant hohen Zahl an 
Zuzügen deutlich an. Bei Aufstellung des Haushaltsplanentwurfs 2015 wurde mit 
105 Personen kalkuliert, im Juli 2014 mussten bereits 150 Personen untergebracht 
werden, im September 2014 waren es 173 Personen. Die größte Zahl der Hilfesu-
chenden stammt aus Syrien, Pakistan, Irak oder Südosteuropa. Das Bundesamt für 
Migration und Flüchtlinge geht von anhaltend hohen Zugängen aus. 

Zum Vergleich: Im Jahr 2010 standen im Landkreis zwei Gemeinschaftsunterkünfte 
mit einer Kapazität von 340 Plätzen bereit. Mit Stand Mitte September 2014 waren 
es 35 Unterkünfte mit 1.355 Plätzen verteilt auf 18 Kommunen. Ende 2014 wird die 
Zahl an Flüchtlingen auf ca. 1.900 Personen angewachsen sein. 

Zur Abgeltung der Kosten gewährt das Land für Zuzüge in 2015 eine Pauschale pro 
Person von 13.260 €. Sie wird jeweils 6 Monate nach Zuzug als Gesamtbetrag für 
eine angenommene Verweildauer von 18 Monaten gewährt und verteilt sich zu 

• 45,57 % auf Leistungen, 
• 13,82 % auf Krankenhilfe, 
•   7,47 % auf Betreuung, 
• 20,99 % auf Liegenschaften, 
• 12,15 % auf Verwaltung. 

Die Pauschale ist aus Sicht der Kommunen nicht kostendeckend. Dies wird aktuell 
durch eine Arbeitsgruppe des Landes unter Beteiligung der Kommunen überprüft. 
Um die Auskömmlichkeit zutreffender beurteilen zu können, werden im Landkreis 
Esslingen die vereinnahmten Pauschalen seit dem Jahreswechsel 2013/2014 im 
Wege einer Rechnungsabgrenzung verursachungsgerecht auf die jeweiligen 
Rechnungsjahre aufgeteilt.  
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Als Folge der hohen Zahl von Unterbringungen in Gemeinschaftsunterkünften 
nimmt auch die Zahl der im Anschluss daran kommunal untergebrachten Personen 
entsprechend zu. Für diesen Personenkreis gibt es keine Erstattung. Die Leistun-
gen sind voll vom Landkreis zu tragen. Waren am 31.07.2014 ca. 600 Personen 
kommunal untergebracht, wird diese Zahl bis 31.12.2014 auf rund 840 Personen 
und bis Ende 2015 auf ca. 1.800 Personen ansteigen. 

Für die Leistungen und die Krankenhilfe an Flüchtlinge ist zum Jahresende 
2014 mit einer Überschreitung der Planansätze von 2,731 Mio. € um 0,360 Mio. € 
auszugehen.  
Für 2015 wurden hierfür 3,100 Mio. € veranschlagt. Allerdings wurden zum Zeit-
punkt der Haushaltsplanaufstellung Zugangszahlen mit mtl. 105 Personen zu 
Grunde gelegt. Die Planansätze können daher sehr wahrscheinlich nicht einge-
halten werden. 

Hinweis: Die Bereiche Liegenschaften, Betreuung und Verwaltung sind nicht 
Gegenstand dieser Vorlage. Es zeichnet sich jedoch ab, dass insbesondere im Be-
reich Liegenschaften mit einer immensen Deckungslücke zu rechnen ist. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Produktgruppe 31.90 – Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 6b  Bun-
deskindergeldgesetz (BKGG)  

Der Bund trägt die Kosten für die seit 01.01.2011 eingeführten Leistungen der Bil-
dung und Teilhabe (BuT) durch eine pauschale Anhebung der Erstattung für die 
Kosten der Unterkunft in der Grundsicherung für Arbeitsuchende nach SGB II. Ab 
dem Jahr 2013 erfolgt eine jährliche Revision des Erstattungssatzes aufgrund der 
Nettoaufwendungen des Vorjahres. 

Im Jahr 2014 wurden diese Leistungen stärker nachgefragt, weshalb sich gegen-
über dem Planansatz von 0,470 Mio. € ein Mehraufwand von rd. 0,080 Mio. € er-
geben wird. Für 2015 wurden daher 0,560 Mio. € bereitgestellt.  
(Im Übrigen s.a. die Ausführungen zu Produktgruppe 31.20 auf Seite 10 und 11). 
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3.2. Produktbereich 36 – Kinder-, Jugend- und Familienhilfe 
Der Produktbereich 36 umfasst neben den Leistungen der Kinder-, Jugend- und 
Familienhilfe nach dem SGB VIII außerdem die Leistungen nach dem Unter-
haltsvorschussgesetz. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
*) Das RE 2010 wurde der besseren Vergleichbarkeit wegen bereinigt um den HH-Rest aus nicht  
   verbrauchten Mitteln für Waldorfkindergärten 

Der Nettoaufwand beläuft sich im Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und  
Familienhilfe auf 33,719 Mio. €. Im HH 2014 waren dies 34,018 Mio. €. 

Hierbei ist zu berücksichtigen, dass wegen eines geänderten Berechnungsmo-
dus des Finanzausgleichs nach § 29 c FAG die Mittel für die Kindertagespflege 
in Höhe von netto 2,787 Mio. € nun nicht mehr bei Produkt 36.50.03, sondern 
bei Produkt 36.50.02 zu veranschlagen sind. Sie zählen ab 2015 daher nicht 
mehr zum Sozialen Leistungsbereich. 

Alle Mittelanmeldungen 2015 wurden äußerst knapp bemessen. Bei den statio-
nären Maßnahmen wurden in der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe für Fallzah-
lenzuwächse und Vergütungserhöhungen Steigerungen von rd. 2 % zu Grunde 
gelegt. Im ambulanten Bereich wurde ohne Steigerung kalkuliert. Die Verwal-
tung geht davon aus, dass der präventive Ansatz und die proaktive Ausrichtung 
der Hilfen weiterhin ihre kostendämpfende Wirkung zeigen werden. Bereinigt um 
die Kindertagespflege ergibt sich im klassischen Pflichtleistungsbereich für 
den HH 2015 gegenüber der Hochrechnung auf 31.12.2014 damit netto eine 
Steigerung von etwa 1 %.  

Einen enormen Zuwachs erfährt dagegen die Kindertagesbetreuung. Hier 
zeigt sich, dass die Umsetzung des Rechtsanspruchs für unter 3-jährige und der 
Ausbau der Tagesbetreuungsplätze zusammen mit den Städten und Gemein-
den im Landkreis gut gemeistert wurde (vgl. hierzu auch S. 17). 
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Entwicklung des Nettoaufwands in der Kinder-, Jugend- und 
Familienhilfe einschließlich Unterhaltsvorschuss (netto) 

Unterhaltsvorschuss Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

  26,280   26,650   27,722    30,309   29,596    30,980   30,236    33,814    34,018    33,719 
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3.2.1 Erläuterung einzelner Produkte und Unterprodukte 
Produkt  36.30.02 – Förderung der Erziehung in der Familie 
  Hilfe in Notsituationen und gemeinsame Wohnformen 

In diesem Produkt werden Unterbringungen von Müttern/Vätern mit ihren Kin-
dern in Einrichtungen veranschlagt sowie Hilfen für Familien, bei denen der El-
ternteil, der die Kinder erzieht, ausfällt (§§ 19, 20 SGB VIII). In diesem Produkt 
enthalten sind ferner auch die Mittel für den Begleiteten Umgang. 

Seit 2013 benötigen vermehrt minderjährige Mädchen zusammen mit ihren Kin-
dern eine gemeinsame Unterbringung. Die Vergütung für die entsprechenden 
Einrichtungen ist kostenintensiv, da an die Unterbringung von Minderjährigen er-
höhte Anforderungen gestellt werden. Der für 2014 veranschlagte Nettoaufwand 
im Produkt 36.30.02 in Höhe von 0,894 Mio. € wird voraussichtlich überschritten 
werden.  

Aus diesem Grund wurde der Planansatz in 2015 auf 0,970 Mio. € angehoben.  

Produkt  36.30.03 –  Individuelle Hilfen für junge Menschen und ihre  
Familien einschließlich Krisenintervention 

Dieses Produkt umfasst ambulante und (teil-)stationäre Leistungen 

• der Hilfen zur Erziehung  (§ 27 SGB VIII) 
• der Eingliederungshilfe für seelisch behind. Kinder u. Jugendliche (§ 35a SGB VIII) 
• der Hilfen für junge Volljährige zur Überwindung von individuellen Problemlagen 
• sowie der Inobhutnahmen von Minderjährigen 

Eine auffällige Entwicklung zeigt sich bei den Kosten für die Unterbringung von 
jungen Menschen mit seelischer Behinderung. Hier sind zahlreiche Maßnahmen 
direkt im Anschluss an einen stationären Aufenthalt in Kinder- und Jugendpsy-
chiatrien erforderlich. Die intensiven Bedarfe sind entsprechend kostenintensiv. 
Zudem sind in vielen Fällen individuelle Zusatzleistungen unumgänglich. 
Im ambulanten Bereich ist v.a. bei den Hilfen für seelisch behinderte junge Men-
schen im Lebensfeld „Schule“ eine Fallsteigerung zu beobachten. So werden  
z. B. Schulbegleitungen im Rahmen der Jugendhilfe eingesetzt, wenn die Schu-
le die Verhaltensauffälligkeiten nicht mit eigenen Mitteln auffangen kann. Zudem 
werden in erhöhtem Maß Lese-, Rechtschreib- und Rechentherapien übernom-
men. Verstärkt zum Einsatz kommen auch passgenaue flexible Hilfen, wie z. B. 
das Haushaltsorganisationstraining, um die Familienstrukturen zu stärken und 
zu erhalten. 
Am 03.12.2013 trat die Neuregelung der Kostenbeteiligung des Kinder- und Ju-
gendhilfeverwaltungsvereinfachungsgesetzes (KJVVG) in Kraft. Sie beinhaltet  
u. a. eine Reduzierung der Kostenbeiträge in den niedrigen Einkommensgrup-
pen, was zu Mindererträgen führt.  

Insgesamt betrachtet wird sich zum 31.12.2014 im Produkt 36.30.03 gegenüber 
dem Planansatz von 29,014 Mio. € ein voraussichtlicher Mehrbedarf von  
0,490 Mio. € ergeben.  
 
Für das Jahr 2015 wurden 29,809 Mio. € veranschlagt. 
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Nachfolgende Tabelle zeigt die Empfänger/innen von Jugendhilfe mit erzieheri-
schem Bedarf §§ 27/41 SGB VIII und Eingliederungshilfe nach § 35a SGB VIII 

             31.07. 
Jahr 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

           
 1. Heimunterbringung          
  - Minderjährige* 252 235 199 235 265 225 225 239 242 233 223 

 - Volljährige* 37 38 48 38 35 49 33 21 31 35 47 

           
 2. BJW            
  - Minderjährige* 14 10 9 9 3 8 5 4 4 6 1 

 - Volljährige* 55 56 41 37 33 20 25 21 25 28 28 

                  
 3. Jugendsozialarbeit***  14 10 7 9 13 11 11 11 12 

           
 4. Gemeinsame Wohnformen*** 11 11 13 5 9 10 12 12 14 

               
 5. Notsituationen***   3 1 3 3 3 6 7 5 9 

           
 6. Inobhutnahmen***   2 11 3 9 10 13 21 16 13 

           
 7. Tagesgruppe** 121 117 82 35 32 29 27 24 25 24 25 

           
 8. Vollzeitpflege           
  - Minderjährige* 204 214 227 242 256 250 235 257 261 260 253 

 - Volljährige* 6 11 14 16 17 21 32 21 17 14 20 

           
 9. Ambulante Hilfen           
  - Soziale Gruppenarbeit** 338 360 325 100 2 1 1 2 1 0 0 

 - Erziehungsbeistand 158 242 263 267 266 279 244 266 304 283 301 
 - Sozpäd. Familienhilfe 130 149 140 138 148 138 146 153 144 156 156 
 - heilpäd. Maßnahmen 156 168 195 183 171 164 116 66 52 47 43 
 - Legasthenie-Therapien 90 51 79 69 106 147 156 176 199 218 226 
 - Arithmasthenie-Therapien 23 26 37 46 46 57 60 65 57 57 63 
 - Authismus-Therapien***  10 10 17 15 16 19 18 23 22 
 - Schulbegleitung***  1 1 6 9 18 27 27 40 47 
 - sonst. Eingliederungshilfe*** 1 4 4 15 16 17 25 29 31 
 - Integration Kindergarten*** 31 34 51 64 54 54 59 55 73 
 - Intens. sozpäd. Einzelhilfe 47 53 77 81 88 94 94 100 100 90 91 
 - flex.Hilfe Einzelfinanzierung  17 37 42 52 59 64 74 91 107 
 - flex.Hilfe Pauschalfinanzierung 158 389 442 347 347 347 347 347 347 

           
 Summe: 1.631 1.730 1.984 2.004 2.056 2.010 1.944 1.983 2.063 2.080 2.152 

 

*      Inklusive seelischer Behinderung 
**    Rückgang/Wegfall dieser Einzelfallhilfen durch Umbau der Hilfen   Die Fälle fließen nun in die  flexiblen pau-

schalfinanzierten Hilfen. Tagesgruppe läuft in kleinem Umfang noch im Rahmen der Eingliederungshilfe und in 
den tagesstrukturierenden Plätzen.  

***  Fälle wurden bis 2005 nicht aufgeführt, da relativ geringes Fallaufkommen 
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Produkt  36.50.03 –  Finanzielle Förderung von Kindern in Tageseinrich-
tungen und Tagespflege  

In diesem Produkt werden die Aufwendungen für die Förderung von Kindern in 
Tageseinrichtungen und Tagespflege nach §§ 22 ff SGB VIII verbucht.  

Der Ausbau schreitet sowohl in der Kindertagespflege als auch bei den Tages-
einrichtungen schneller voran als erwartet. Im Hinblick auf die politische Zielset-
zung und den Rechtsanspruch auf einen Betreuungsplatz für Kinder unter 3 
Jahren ab 01.08.2013 wurden im Landkreis Esslingen familienfreundliche Kondi-
tionen zur Finanzierung der Kindertagespflege geschaffen, die nun Wirkung zei-
gen. Die Zahl der finanziell geförderten Tagesbetreuungsverhältnisse (Kinderta-
geseinrichtungen und -pflege) erhöhte sich vom 01.01.2012 bis 31.08.2014 von 
2.191 auf 3.402 Fälle. In 2014 wird die enorme Steigerung eine Planüberschrei-
tung von voraussichtlich 0,840 Mio. € mit sich bringen. 

Zudem beträgt die Zuweisung für die Kleinkindbetreuung nach § 29c Finanz-
ausgleichsgesetz (FAG) aufgrund einer geänderten Berechnungssystematik 
im Jahr 2014 nur 2,543 Mio. €. Sie liegt damit um 0,877 Mio. € unter dem Plan-
ansatz. Nach dem im Jahr 2011 beschlossenen „Pakt für Familien mit Kindern“ 
trägt das Land einschließlich der vom Bund geleisteten Förderung nun 68 % der 
Betriebsausgaben. Diese Umstellung auf eine prozentuale Beteiligung hat im Er-
gebnis zu einer Absenkung des FAG-Ausgleichs ab dem Jahr 2014 um rd. ein 
Viertel geführt. Der Jahresbetrag pro gewichtetem Kind lag im Jahr 2013 bei 
12.830 €, für 2014 wurde er dagegen auf 9.420 € beziffert.  

Das Produkt 36.50.03 wird zum Jahresende 2014 aus o. g. Gründen insgesamt 
voraussichtlich einen Mehrbedarf von etwa 1,700 Mio. € ausweisen.  

Unter Berücksichtigung dieser Faktoren und der zu erwartenden weiteren Ent-
wicklung im Bereich der Kindertagesbetreuung wird der Planansatz von 2014 mit 
netto 3,380 Mio. € auf 4,967 Mio. € für 2015 angehoben. Hierzu ist anzumerken, 
dass ein Teil dieser Mittel im Umfang von netto 2,787 Mio. € wegen der geänder-
ten Buchungssystematik ab dem Haushalt 2015 außerhalb des Sozialen Leis-
tungsbereichs bei Produkt 36.50.02 zu veranschlagen ist. Da es sich um Be-
triebsmittel handelt, zählen sie nicht mehr zu den Einzelfallhilfen. Dies betrifft die 
Geldleistungen an die Tagespflegepersonen, die Kostenbeiträge der Eltern in der 
Kindertagespflege und den Zuschuss nach § 29c FAG.  
Im Produkt 36.50.03 verbleibt im Jahr 2015 somit ein Nettoaufwand von  
2,180 Mio. €. 

Empfänger/innen von Jugendhilfe im Rahmen der Kindertagesbetreuung 
                  31.07. 

Jahr 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

           
Tagespflege * 132 127 130 148 269 481 579 1.130 1.366 1.442 
Tagespflege bei SGB II-Bezug 15 39 42 47 36 45 44 44 56 67 

           
Tageseinrichtungen 116 141 174 268 401 462 606 641 707 830 
Tageseinrichtungen bei SGB II-Bezug 509 633 638 817 932 1.009 962 934 924 1.063 

           
Summe: 772 940 984 1.280 1.638 1.997 2.191 2.749 3.053 3.402    

*   Seit 2010 incl. der Fälle der Tagespflege von Kinder unter 3 Jahren, die mit öffentlich-rechtlichem Vertrag über Städte  
      und Gemeinden im Landkreis abgewickelt werden und in die Finanzierung des Landkreises fallen.  
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4. Zuschüsse und Freiwilligkeitsleistungen (s. HH-Entwurf S. 725 - 728) 

Soweit sich bei den einzelnen Positionen entscheidende Änderungen ergeben, 
werden diese nachfolgend dargestellt. 

Unterprodukt P31100201 - Zuschüsse an Tagesstätten für psychisch Kranke  
 (S. 488 und 489 HH-Entwurf) 

Der Planansatz wurde von 480.000 € auf 520.600 € angehoben. 

Wie im Sozialausschuss am 28.11.2013 beschlossen, erhalten die Träger der Ta-
gesstätten seit 2014 ein Budget für ein qualifiziertes Betreuungs- und Beschäfti-
gungsangebot, anstatt der bisherigen Einzelfallhilfe. Der Sockelbetrag von 
180.000 € erhöht sich zum 01.01.2015 auf 205.000 € (s. Vorlage 138/2013). 

Neben dem Sockelbetrag werden durch den Landkreis angemessene Mietkosten 
finanziert. Der REHA-Verein betreibt in dem seit Ende der 70iger Jahre in seinem 
Eigentum befindlichen Gebäude, Paradiesstr. 21, in Kirchheim die Tagesstätte für 
psychisch erkrankte Menschen. Auf Grund der räumlichen Enge und der gestie-
genen Besucherzahlen wurde die Neuanmietung in der Gerberstr. 8 -10 (Alter 
Schlachthof) durchgeführt. Die jährlichen Mietkosten belaufen sich auf 16.320 € 
anstatt bisher 6.802 €. Der neue Standort ist zentral, die Räume sind für den Be-
trieb der Tagesstätte geeignet und zudem barrierefrei. 

Unterprodukt P31100701 - Institutionelle Förderung des ehemaligen LWV sowie 
Unterprodukt P3160010221 - Förderung der Wohnungslosenhilfe  
 (S. 507 HH-Entwurf) 

Neben der Hilfe in Einzelfällen unter Produkt S311007 gewährt der Landkreis Perso-
nal- und Sachkostenzuschüsse an die Evangelische Gesellschaft Stuttgart und die 
Katholische Kirchengemeinde Esslingen, die im Bereich der Wohnungslosenhilfe die 
Fachberatungsstellen und Tagesstätten unterhalten.  

Das Rechnungsergebnis 2013 lag bei 492.833 €. Für 2015 wurde ein Planansatz von 
515.000 € veranschlagt. Nach weiteren Vergütungsverhandlungen mit den Leistungs-
erbringern wird mittlerweile für 2015 mit einem Aufwand von ca. 539.000 € gerechnet. 

Unterprodukt P3160010220 -  Zuschüsse an Schuldnerberatungsstellen 
 (S. 506 HH-Entwurf) 

Für die vier Schuldnerberatungsstellen bei den freien Trägern der Wohlfahrtspfle-
ge ist jeweils eine Förderung von 1,5 Vollzeitstellen im Umfang von 70 % der Per-
sonalkosten vorgesehen. Weiter gewährt der Landkreis für die Anleitung und Be-
treuung der dort eingesetzten Volunteers lt. den Beschlüssen des SOA vom 
27.11.2008 und 02.12.2010 einen Zuschuss in Höhe von jährlich 40.000 €. 

Die Planansätze lagen in den Jahren 2009 bis 2014 zwischen 295.000 € und 
306.000 €. Da einzelne Stellen zeitweise nicht besetzt oder krankheitsbedingt va-
kant waren, reichten diese Mittel zunächst aus. Auf eine Anpassung infolge von 
Tariferhöhungen wurde vorläufig verzichtet. Dadurch ergaben sich nun im Jahr 
2013 und voraussichtlich auch für das Jahr 2014 überplanmäßige Aufwendungen. 
Aus diesem Grund war eine Anhebung des Planansatzes 2015 auf 340.000 € 
notwendig. 
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Unterprodukt P3160010340 - Zuschuss an pro familia e.V. (S. 507 HH-
Entwurf) 

Der Zuschuss an die pro familia Beratungsstelle Kirchheim wird ab 2015 auf jähr-
lich 11.500 € erhöht. Seit 2005 war die Zuschusshöhe mit 9.459 €/Jahr unverän-
dert. Der Betrag wird im Haushaltsplan als Zuschuss an die Ehe-, Familien- und 
Lebensberatungsstellen verbucht, zusammen mit den Zuschüssen an den Ar-
beitskreis Leben e.V. und die EFL-Stellen des Kreisdiakonieverbandes und des 
Caritasverbandes.  
Der Haushaltsansatz 2015 erhöht sich gegenüber dem Vorjahr von 62.000 € auf 
64.100 €.  

Unterprodukt P3180080001 – Förderung des Kreisseniorenrats  
(S. 727 HH-Entwurf) 

Seit dem Jahr 2002 beträgt der Zuschuss an den Kreisseniorenrat unverändert 
2.600 €. Seither haben die Bedeutung und die Aufgabenfelder des Kreissenio-
renrates erheblich zugenommen. Er leistet wichtige Arbeit in Zusammenhang mit 
dem Bürgerschaftlichen Engagement, u. a. bei der Gewinnung, Anleitung und 
Beratung ehrenamtlich Tätiger. Eine Anhebung des Zuschusses auf 4.000 € war 
deshalb angezeigt. Gemäß der Zuständigkeitsordnung des Landkreises fallen 
Entscheidungen über Freiwilligkeitsleistungen bis 10.000 € in die Zuständigkeit 
des Landrats, so dass ein Beschluss im Sozialausschuss entbehrlich ist. 

Unterprodukt P3620020340 – Förderung der Schulsozialarbeit (S. 518 und 
519 HH-Entwurf) 

Der Landkreis fördert die Schulsozialarbeit seit 2012 analog der Landesförde-
rung mit jährlich 16.700 € je Vollzeitstelle (KT 29.03.2012 - Vorlage 27/2012).  
 
Für das Schuljahr 2014/2015 liegen für 87,2 Stellen Anträge vor (Steigerung 
zum Vorjahr um 2,2 Stellen). Der Zuschuss wird Anfang 2015 für das gesamte 
Schuljahr ausgezahlt. Auf einen Planansatz kann verzichtet werden, da zum 
Jahresabschluss 2014 ein letztmaliger Ermächtigungsübertrag in Höhe von rd. 
1,300 Mio. € aus den bisher nicht verbrauchten Mitteln des Bundeszuschusses 
für Leistungen der Bildung und Teilhabe der Jahre 2011 - 2013 möglich ist.  

Unterprodukt P36500205  -  Zuschuss an den Tageselternverein Kreis  
Esslingen e.V. (S. 526 HH-Entwurf) 

Aufgrund steigender Kinderzahlen in der Kindertagespflege können die Stellen 
der sozialpädagogischen Fachkräfte im Jahr 2015 um 1,5 auf 14,25 Stellen er-
höht werden (1.289 Kinder am 01.03.2013, 1.425 Kinder am 01.03.2014). Der 
Stellenschlüssel des Tageselternvereins für eine Vollzeitstelle einer sozialpäda-
gogischen Fachkraft ist seit 01.04.2012 auf 100 Tageskinder festgelegt (JHA 
vom 01.03.2012 - Vorlage 68/2012).  

Wegen zusätzlicher Personal- und Sachkosten wurde der Haushaltsansatz 
2015 gegenüber dem Vorjahr von 880.000 € auf 975.000 € erhöht. Der Netto-
aufwand steigt von 775.000 € auf 835.000 €.  

 

 



Zusammenstellung Sozialer Leistungsbereich 2015 Anlage 2 zur Vorlage 111/2014

Produkt-Nr. Leistung
Ansatz 
2015

Ertrag

Ansatz 
2015

Aufwand

Ansatz
2015
netto

Ansatz
2014
netto

Ergebnis
2013
netto

31 Soziale Hilfen
31.10 Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII
31.10.01 Hilfe zur Pflege 1.834.000 -19.430.000 -17.596.000 -16.806.000 -16.677.259,22
31.10.02 Eingliederungshilfe behinderte Menschen 9.210.000 -66.350.000 -57.140.000 -55.080.000 -50.918.925,86
31.10.03 Hilfen zur Gesundheit 50.000 -1.870.000 -1.820.000 -1.651.000 -2.229.326,84
31.10.04 Hilfe für blinde Menschen 10.000 -1.940.000 -1.930.000 -1.850.000 -1.877.256,84
31.10.05 Hilfe L-Unterhalt/Grunds. Alter/Erw.mind. 

Soziallastenausgleich § 21 FAG
185.000 0 185.000 541.500

245.536,00
31.10.05.01 Hilfe zum Lebensunterhalt 304.000 -2.100.000 -1.796.000 -1.713.000 -1.630.510,30
31.10.05.02 Grundsicherung Alter/Erw.mind. 22.977.000 -23.100.000 -123.000 -200.000 -5.402.713,12
31.10.06 Leist. Sicheru. Leb.-grundl. n. SGB 3.000 -350.000 -347.000 -350.000 -348.946,79
31.10.07 Hilfen zur Überw. bes. soz. Schwierigk. 157.000 -2.500.000 -2.343.000 -2.246.000 -2.133.176,44

Zwischensumme 34.730.000 -117.640.000 -82.910.000 -79.354.500 -80.972.579,41
31.20 Grundsicherung nach SGB II 20.463.500 -52.395.000 -31.931.500 -30.679.500 -26.929.211,62

Zwischensumme 20.463.500 -52.395.000 -31.931.500 -30.679.500 -26.929.211,62
31.30 Hilfen für Flüchtlinge und Aussiedler
31.30.01 Hilfen für Flüchtlinge 8.713.000 -11.813.000 -3.100.000 -2.731.000 -3.040.737,41

Zwischensumme 8.713.000 -11.813.000 -3.100.000 -2.731.000 -3.040.737,41
31.50 Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz
31.50.01 Fürsorgeleist. n. d. Bund.versorg.gesetz 1.069.000 -1.275.000 -206.000 -174.000 -424.817,90

Zwischensumme 1.069.000 -1.275.000 -206.000 -174.000 -424.817,90
31.90 Lstg. Bildung und Teilhabe BKGG 5.000 -565.000 -560.000 -470.000 -487.990,80

Zwischensumme 5.000 -565.000 -560.000 -470.000 -487.990,80
Summe Produktbereich 64.980.500 -183.688.000 -118.707.500 -113.409.000 -111.855.337,14

36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
36.20 Allgemeine Förderung junger Menschen
36.20.02 Jugendsozialarbeit 0 -30.000 -30.000 -30.000 -16.895,52

Zwischensumme 0 -30.000 -30.000 -30.000 -16.895,52
36.30 Hilfen f. junge Menschen u. ihre Familien
36.30.02 Förderung der Erziehung in der Familie 40.000 -1.010.000 -970.000 -894.000 -1.075.166,42
36.30.03 Indiv. Hilfe j. Mensch/Fam/Kriseninterven. 3.885.000 -33.694.368 -29.809.368 -29.013.553 -28.183.398,83

Zwischensumme 3.925.000 -34.704.368 -30.779.368 -29.907.553 -29.258.565,25
36.50 Förd. Kinder in Tageseinr. u Tagespflege
36.50.03 / Fin. Förd., Übern. v. Teiln.beiträge 0 -2.180.000 -2.180.000 -3.380.000 -3.854.286,65
36.50.07

Zwischensumme 0 -2.180.000 -2.180.000 -3.380.000 -3.854.286,65
36.90 Unterhaltsvorschussleistungen
36.90.01 Leist. nach d. Unterhaltsvorschussgesetz 2.440.000 -3.170.000 -730.000 -700.000 -684.111,52

Zwischensumme 2.440.000 -3.170.000 -730.000 -700.000 -684.111,52
Summe Produktbereich 6.365.000 -40.084.368 -33.719.368 -34.017.553 -33.813.858,94
Gesamtsumme 71.345.500 -223.772.368 -152.426.868 -147.426.553 -145.669.196

Veränderung von 2014 nach 2015 3,39%

Ab 2015 wird aufgrund einer Umstrukturierung die Förderung von Kindern im Rahmen von § 29c FAG mit einem Nettoaufwand von 
2,787 Mio. Euro nicht mehr im Sozialen Leistungsbereich bei Produkt 36.50.03, sondern außerhalb des Sozialen Leistungsbereichs bei 
Produkt 36.50.02 dargestellt.
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